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Pflichtenheft

Für die Organisation der Zuger Getu-Cups für Turner/innen

Abkürzungen:

ZGtv
Zuger Turnverband

OK
Organisationskomitee

RC
Ressortchef (Verantwortlicher des Geräteturnens ZGtv)

WKL
Wettkampfleiter

Grundlagen

Massgebend für die Durchführung der Getu-Cups sind:

· die Statuten des ZGtv

· das vorliegende Pflichtenheft

· die Fixterminliste

· die durch den ZGtv erlassenen Wettkampfbestimmungen

Pflichten des OK

· Organisation der Getu-Cups ist Sache des organisierenden Vereins

· ein OK zusammenstellen und dem WKL melden

· Terminliste für den Ablauf erstellen

· Signet entwerfen

· Medien gut betreuen

· Einladungen für den Anlass gemäss Gästeliste auf der Fixterminliste

· Sanitätsdienst aufbieten

· Versicherung ist Sache der Teilnehmer/innen

- STV-Mitglieder: keine zusätzliche Haftpflichtversicherung nötig, da die 
  STV-Sportversicherung die Haftung deckt

Pflichten des OK im Einvernehmen mit dem ZGtv

· RC oder Wettkampfleiter im OK vertreten

· folgende Beschlüsse müssen nach Absprache mit dem ZGtv getroffen werden:

· Datum des Anlasses

· Gut zum Druck von Sponsorenbriefen, Flyer (Programmheft)

· Wettkampfplätze einrichten und unterhalten

· Turngeräte und Lautsprecheranlagen beschaffen

· Rechnungsbüro mit den nötigen Einrichtungen bereitstellen (6 Laptops sind vorhanden)

· Auszeichnungen (Medaillen und Erinnerungspreis) beschaffen

· Hilfspersonen für die Wertungsrichter und für das Rechnungsbüro stellen

· Rangverkündigung organisieren

Pflichten des ZGtv

· Stand und Gang der Arbeiten überwachen

· für den technischen Teil die Verantwortung übernehmen

· Ausschreibung erstellen und Anmeldungen für die Wettkämpfe einholen

· Pläne für die Einrichtung der Wettkampfplätze mit dem Materialchef ausarbeiten

· Wettkampfprogramm erstellen

· Weisungen erlassen

· Wertungsrichter/innen aufbieten

· Wettkampf führen

· Auszeichnungen für die Kantonalmeister/innen beschaffen

· nach dem Anlass kurzen technischen Bericht zuhanden des OK und RC erstellen

· OK für die geleisteten Arbeiten danken und OK-Präsident an die DV einladen

Startgeld

Das Startgeld wird durch den ZGtv festgelegt und beträgt für den Getu-Cup Ti CHF 20.- und für den Getu-Cup Tu CHF 25.-  Im Startgeld ist Folgendes enthalten:

· Kosten für Medaillen, Auszeichnungen und Erinnerungspreis

· Unkostenbeitrag 

Haftgeld

Zusammen mit dem Startgeld müssen die Vereine ein Haftgeld von CHF 150.- einzahlen. Falls keine Vorfälle vorliegen, wird das Haftgeld an die Vereine wieder zurückerstattet. Haftgeldabzug gibt es für folgende Fälle:

Pro fehlender WR:
CHF 50.-

Zu spätes Anmelden:
CHF 30.-

Zu spätes Einzahlen:
CHF 20.-

Der Wettkampfleiter macht die Haftgeldabrechnung zu Handen des Finanzchefs Getu-Cup. Die Abzüge werden zusammen mit dem Startgeldanteil an den ZGtv überwiesen.

Finanzen

Zu Lasten des ZGtv gehen:

· Entschädigung der Wettkampfleitung

· Auszeichnung für die Kantonalmeister/innen

Zu Lasten des OK gehen:

· alle aus dem Festbetrieb sich ergebenden Auslagen für Bauten, Einrichtungen, Mieten
 
von Plätzen, Turnhallen und Garderoben usw.

· Werbeausgaben

· alle aus dem Rechnungsbüro sich ergebenden Auslagen, inkl. Beschaffung der
 
notwendigen Formulare, Notenblätter, Ranglisten, usw. 

· Herausgabe von Weisungen organisatorischer oder technischer Art, Erinnerungspreis

· Verpflegung der Ehrengäste 

· Verpflegung der Wertungsrichter/innen inkl. Entschädigung (Fr. 25.00 pro ½ Tag)
 
(Fahrspesen WR: 0.35/km oder effektive Bahnkosten (Beleg))

· Druck und Versand der Einladungen und Wettkampfbestimmungen

· Pro Turner/in gehen gemäss Rangliste Fr. 2.-- an den ZGtv

· alle andere Kosten gehen zu Lasten des Organisators

Allgemeines

Sonderfälle bleiben der gegenseitigen Regelung vorbehalten.

ORT, DATUM
Für das OK
Für den ZGtv

OK-Präsi, Verein
Carmela Balzi, Präsidentin
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